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FORUM  
 
 
 
 
 

Teures Window Dressing 
Akkreditierung als Qualitätssicherung von Studiengängen? 

 
 
 
 

Ein zentrales Element des 1999 ge-
starteten Bologna-Prozesses ist die 
2004 beschlossene, verpflichtende 
Akkreditierung fast aller Studiengänge 
in Deutschland. Ziel ist, deren Qualität 
zu gewährleisten. Im Folgenden wird 
die Akkreditierung im Hinblick auf ih-

re inhaltliche Begründung und unter Kosten-Nutzen-Aspekten kritisch 
analysiert. 

Das deutsche Akkreditierungssystem ist zweistufig aufgebaut. Der 
Akkreditierungsrat ist die übergeordnete Institution und die Akkreditie-
rungsagenturen sind ausführende Einrichtungen. Bei einer Programmak-
kreditierung (Variante 1) werden einzelne Studiengänge akkreditiert, ggf. 
auch zusammengefasst als Bündel-(Cluster-)akkreditierung. Im Fall der 
Systemakkreditierung (Variante 2) werden die hochschulinternen Quali-
tätssicherungssysteme akkreditiert. Dies führt zu einer automatischen Ak-
kreditierung aller Studiengänge dieser Hochschule. 

Für die Programmakkreditierung stellt die Hochschule einen Antrag 
bei einer Agentur ihrer Wahl. Er beinhaltet eine Darstellung des Studien-
ganges und dokumentiert die Einhaltung der Akkreditierungskriterien. 
Die Akkreditierungskommission der gewählten Agentur bestimmt eine 
Gutachterkommission. Diese analysiert den Akkreditierungsantrag, 
nimmt eine Begehung der Hochschule vor und erstellt auf dieser Grund-
lage ein Gutachten zu jedem Akkreditierungskriterium. Danach erhält die 
Hochschule die Möglichkeit zur Stellungnahme. Schließlich entscheidet 
die Akkreditierungskommission auf Basis von Gutachten und Hochschul-
stellungnahme über die Akkreditierung. Diese kann auch unter Auflagen 
erteilt werden. 

Matthias‐Wolfgang Stoetzer 
Klaus Watzka 
Jena 
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In Deutschland sind aktuell 53,1 Prozent aller Studiengänge akkredi-
tiert (Stand Januar 2017). Die Zahlen variieren aber zwischen den Bun-
desländern erheblich (siehe Übersicht 1). Kommt Niedersachsen auf eine 
Akkreditierungsquote von 80 Prozent, so sind es in Mecklenburg-Vor-
pommern nur etwas über 40 Prozent. 

 
Übersicht 1: Stand der Akkreditierung: Anteil der akkreditierten Studiengänge in 
den Bundesländern (in Prozent) 

Quelle: Datengrundlage Hochschulkompass (2017), eigene Berechnungen 

 
 

1. Inhaltliche Begründung der Zwangsakkreditierung 
 

1.1  Qualitätssicherung 
 
Die Akkreditierung von Studiengängen ist beim Bologna-Prozess vor al-
lem nach dem Vorbild des Hochschulsystems in den USA eingeführt 
worden. Sie soll nach Auffassung des Akkreditierungsrats ein aussagefä-
higer Nachweis der Qualität eines Studiengangs sein. 

Dabei handelt es sich jedoch um ein fundamentales Missverständnis, 
da so der Eindruck entsteht, dass es um eine allgemeine Steigerung der 
Qualität von Studiengängen ginge. Ziel der Akkreditierung war und ist 
aber immer nur die Sicherung einer Mindestqualität. Der Begriff „Min-
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deststandards“ wird in einem der ersten Dokumente des Akkreditierungs-
rats klar ausgesprochen (Akkreditierungsrat 2001). In aktuellen Veröf-
fentlichungen wird dieser Begriff vermieden, stattdessen ist immer von 
„Qualität“ und „Qualitätssicherung“ die Rede. Da aber Akkreditierungen 
nur gewährt oder verweigert werden, spielen unterschiedliche Qualitätsle-
vel keine Rolle. Festgestellt wird nur die Einhaltung von Mindestanforde-
rungen. Weitergehende Aussagen unterbleiben, obwohl die Ausbildungs-
qualität bei gleichen Studiengängen/-abschlüssen an den Hochschulen si-
cher nicht identisch ist. Die „Akkreditierung orientiert sich an Mindest-
standards, Evaluation an weitergehenden Qualitätsansprüchen.“ (Wolter/ 
Kerst 2008: 151). 

Eine Mindestqualitätssicherung mag in den USA auf Grund der ext-
rem ausdifferenzierten Universitätslandschaft notwendig sein. Am unte-
ren Ende finden sich Community Colleges mit Studiengängen, die eher 
einer Berufsausbildung ähneln, oder private „Universities“, in denen Ab-
schlüsse primär auf Basis der gezahlten Studiengebühr erhältlich sind. In 
diesem Umfeld ist bei der Studienplatzwahl die Akkreditierung als Aus-
wahlkriterium hilfreich. In Deutschland gab es aber bei staatlichen Hoch-
schulen nie ein Problem fehlender Mindestqualität. Vielmehr fehlen am 
oberen Ende Universitäten, die hinsichtlich der Qualität etwa mit Stan-
ford konkurrenzfähig sind. Dieses Problem ist aber nicht durch Akkredi-
tierung behebbar. Damit wurde in Deutschland mit der Akkreditierung 
ein Problem „gelöst“, das überhaupt nicht existierte. 

 

1.2  Steigerung der Attraktivität von Studiengängen 
 
Ein Ziel der Akkreditierung ist es, die Studierbarkeit der Studiengänge zu 
garantieren, um so ihre Attraktivität zu erhöhen. Allerdings sollte bereits 
der zunehmende Wettbewerb der Hochschulen um die demografiebedingt 
geringere Zahl potentieller Studierender einen hinreichenden Anreiz für 
das Angebot studierbarer Studiengänge bieten. Zudem ist festzustellen, 
dass die Akkreditierung vermutlich keine Bedeutung für die Studienplatz-
wahl der Erstsemester besitzt. Bspw. zeigt sich bei Befragungen (Voller-
hebungen) der Erstsemester verschiedener Studiengänge am Fachbereich 
Betriebswirtschaft der EAH Jena, dass Verfahren und Inhalt der Akkredi-
tierung völlig unbekannt sind. Sie haben daher keinen Einfluss auf die 
Hochschulwahl. Andere (repräsentative) Befragungen von Studienanfän-
gern in Deutschland zum Einfluss der Akkreditierung auf die Wahl von 
Studienfach/-ort liegen unseres Wissens nicht vor.  

Welchen Wert legen Unternehmen als Arbeitgeber bei der Einstellung 
von Hochschulabsolventen auf die Akkreditierung? Auch hierzu gibt es 
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keine empirischen Untersuchungen. Dies hindert den Akkreditierungsrat 
aber nicht, auf seiner Website potenzielle Studierende davor zu warnen, 
dass bei einer fehlenden Akkreditierung „einem zukünftigen potenziellen 
Arbeitgeber …. kein aussagekräftiger Nachweis über die Ihrer Qualifika-
tion zugrunde liegende Ausbildung vorliegt“ (Akkreditierungsrat 2016a). 

Allerdings existieren Studiengänge, deren Ausrichtung auf ausländi-
sche Studierende eine Akkreditierung nahelegt. Dazu gehören Studien-
gänge wie bspw. die Master- und Promotionsstudiengänge in den Gradu-
iertenkollegs. 

Fazit: Eine generelle Zwangsakkreditierung ist überflüssig. In be-
stimmten Situationen kann aber eine Akkreditierung sinnvoll sein. Ob sie 
geboten ist, muss im Einzelfall und abhängig von der konkreten Ausrich-
tung eines Studiengangs entschieden werden. Diese Entscheidung sollte 
aber den einzelnen Hochschulen/Fachbereichen überlassen werden. Sie 
können ihre Wettbewerbssituation am besten einschätzen. 
 

2.  Folgeprobleme der Akkreditierung 
 

2.1  Kosten 
 
Neben den direkten Kosten in Form der Gebühren für Akkreditierungs-
agenturen entstehen den Hochschulen auch indirekte Kosten, insbesonde-
re für den Personalaufwand. 

Übersicht 2 zeigt einen Überblick verschiedener Kostenschätzungen 
für Akkreditierungen je Studiengang. Die Bandbreite resultiert aus den 
sehr unterschiedlichen Abgrenzungen und Bezugsgrößen (Erstakkreditie-
rung/Reakkreditierung, Programm-/Systemakkreditierung, nur direkte 
oder auch indirekte Kosten). Es ergibt sich ein konsistentes Bild von 
durchschnittlich 6.000 bis 10.000 Euro direkter und 25.000 bis 30.000 
Euro indirekter Kosten. 

Rechnet man diese Werte etwa auf alle Thüringer Hochschulen hoch, 
so können für den Zeitraum 2004 bis 2015 Kosten in Höhe von ca. 24 
Mio. Euro für die Erst- und 7 Mio. Euro für die Reakkreditierung ange-
nommen werden, in der Summe also 31 Mio. Euro. Diese Größenord-
nungen werden von anderen Quellen bestätigt (Thüringer Rechnungshof 
2008, Janz 2013). Die Gesamtkosten der Akkreditierung in Deutschland 
bis zum Jahr 2012 liegen vermutlich bei 360 Mio. Euro (Schmidt 2012). 

Diesen Schätzungen hält der Akkreditierungsrat entgegen, dass das 
Auftragsvolumen aller Akkreditierungsagenturen in Deutschland im Jahr 
lediglich 10 Mio. Euro beträgt (Akkreditierungsrat 2016b). Das aber sind  
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Übersicht 2: Kosten der Akkreditierung eines Studiengangs 

Quelle  Kosten in Euro  Bemerkungen 

Landtag Baden‐ 
Württemberg (2005) 

10.135 
Ohne interne Kosten und  
Personalkosten der Agentur,  
Evaluationskosten 

CHE (2008)  13.000 / 27.360 
Direkte / indirekte Kosten 
 (ohne Auflagen) 

Verwaltungsgericht  
Arnsberg (2010) 

10.500 
Nur direkte Kosten  
Reakkreditierung 

Bayrischer Oberster  
Rechnungshof (2012)* 

9.963 / 37.517 
Direkte / indirekte Kosten Durch‐
schnitt Erst‐ und Reakkreditierung 

Landesrechnungshof 
Brandenburg (2011)* 

5.600 / 23.000  Direkte / indirekte Kosten 

Eckhardt (2015)  69.000 / 35.000 
Erst‐ / Reakkreditierung  
Jeweils direkte und indirekte Kos‐
ten bei erstmaliger Durchführung 

Thüringer Rechnungshof 
(2016)* 

7.200 / 30.500 
37.700 

Direkte / indirekte Kosten 
Gesamtdurchschnitt 

* Eigene Berechnung (vgl. Stoetzer/Watzka 2017) 

 
nur die direkten Kosten (ca. 20 %). Indirekte Kosten für Personal- und 
Sachaufwand in Höhe von 80 % der Gesamtkosten, die intern mit der Ak-
kreditierung zwangsläufig anfallen, werden ausgeblendet. Eine betriebs-
wirtschaftlich gebotene vollständige Erfassung aller Kosten unterbleibt 
dabei also. 

Auch die Systemakkreditierung als Maßnahme zur Kostendämpfung 
ändert an dieser Einschätzung (anders als der Akkreditierungsrat behaup-
tet) nichts. Sicherlich verringern sich bei einer Systemakkreditierung die 
direkten Kosten (und entsprechend auch das Umsatzvolumen der Akkre-
ditierungsagenturen). Aber diese erfordert den Aufbau eines hochschulin-
ternen Qualitätsmanagementsystems mit den notwendigen Mitarbeitern. 
Damit führt die Systemakkreditierung nur zu einer Verschiebung zwi-
schen den Kostenkategorien. Dies schließt insgesamt geringere Kosten 
für die Systemakkreditierung im Vergleich zu mehreren separaten Pro-
grammakkreditierungen nicht aus. Empirisch aufgeklärt ist dieser Aspekt 
bislang aber nicht. 

Die hohen Kosten müssen angesichts der Mittelknappheit an Hoch-
schulen zwingend unter der Perspektive alternativer Mittelverwendungen 
reflektiert werden, bspw. für Tutorien, Gastprofessuren oder Lehraufträ-
ge. Durch solche alternativen Verwendungen könnte die Qualität und Au-
ßenwirkung von Lehre und Forschung wirkungsvoller gesteigert werden, 
zumal – wie oben ausgeführt – die Akkreditierung nichts dazu beiträgt.  
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2.2  Bürokratische Scheinlösung 
 
Der formale Aufwand der Akkreditierung ist erheblich, hat aber inhaltlich 
kaum Wirkung. Denn erstens beziehen sich die von den Akkreditierungs-
kommissionen jeweils geltend gemachten Anforderungen und Auflagen 
nur auf die Dokumentation (Beschreibung des Studiengangs im Allge-
meinen und Modulbeschreibungen) und zweitens sind die Qualitätskrite-
rien extrem unscharf formuliert. 

Sicherlich nicht durchgängig, aber doch in weiten Teilen läuft bei der 
Akkreditierung ein rituelles Schauspiel ab, über das sich – unausgespro-
chen – beide Akteure im Grundsatz einig sind. Dafür sorgen die existie-
renden Anreizstrukturen: Der Fachbereich benötigt das Akkreditierungs-
zertifikat, die Akkreditierungsagentur möchte gerne eine Rechnung 
schreiben und die Mitglieder der Gutachterkommission wollen ihre 
Wichtigkeit bestätigt bekommen. Zu diesem rituellen Spiel mag auch die 
eine oder andere Auflage gehören, die die Fachbereiche noch zu erfüllen 
haben. Diese erwecken nach außen den Anschein einer gründlichen Prü-
fung, allerdings sollten es auch nicht zu viele und zu komplexe Auflagen 
sein, denn das könnte den Fachbereich bzw. die Fakultät als Kunden ver-
ärgern. 

In der Praxis sieht das dann so aus, dass sich die geltend gemachten 
Anforderungen und Auflagen primär auf die Dokumentation, also die Be-
schreibung von Studiengang und Modulen beziehen. Final läuft das Gan-
ze auf eine Überprüfung hinaus, ob die Professoren/innen eines Fachbe-
reichs in der Lage sind, eine in sich einigermaßen schlüssige Darstellung 
der Ziele, Inhalte und Abläufe der angebotenen Studiengänge zu Papier 
zu bringen. Das Resultat ist eine enorm umfangreiche Menge an Schrift-
stücken, die sich niemand wirklich durchliest – nach eigener Erfahrung 
auch die Gutachter und Akkreditierungskommission nicht. Faktisch lernt 
man an den Hochschulen schnell, welche „Catchwords“ des Qualifikati-
onsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse an welchen Stellen auf-
tauchen müssen und baut diese dann eben ein. Selbst die Mitglieder der 
Kommissionen können nicht ernsthaft davon überzeugt sein, dass so kon-
krete Lehrinhalte verändert oder Didaktik/Methodik verbessert werden ‒ 
schon deshalb nicht, weil nach Durchsicht der mehrere hundert Seiten 
umfassenden Akkreditierungsunterlagen die Gutachter endgültig abreisen 
und bei der Reakkreditierung fünf Jahre später andere Mitglieder mit an-
deren Vorstellungen von Qualität erscheinen. 

Die Akkreditierungsinstitutionen machen demgegenüber geltend, dass 
ja Begehungen vor Ort und intensive Gespräche, bspw. mit der Hoch-
schulleitung und dem Lehrkörper stattfinden. In diesem Rahmen erfolgt 
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auch ein Gespräch mit Studierenden. Wie ist dies als Instrument der Qua-
litätsüberprüfung einzuschätzen? Diese Studierenden werden von der je-
weiligen Hochschule (bzw. der Fakultät oder dem verantwortlichen Stu-
diengangsleiter) bestimmt. Natürlich handelt es sich um ausgesuchte (un-
ter Umständen außerdem instruierte) Studierende, die kaum für eine ob-
jektive Qualitätseinschätzung stehen können. Aus methodischer Sicht wä-
re eine Zufallsstichprobe einer ausreichend großen Zahl von Studierenden 
des betreffenden Studiengangs zu ziehen, die dann befragt werden. Of-
fensichtlich ist ein solches Vorgehen auf Grund des Aufwands nicht prak-
tikabel. Auch hier geht es primär um die Wahrung des Anscheins einer 
Qualitätsprüfung. 

Dies gilt ebenfalls für die Systemakkreditierung. Auch hier schwächt 
der Akkreditierungsrat in einem Rundschreiben vom Juli 2016 die obliga-
torischen Vorgaben ab. Es ist jetzt den Gutachtern überlassen, „geeignete 
stichprobenartige Überprüfungen vorzunehmen“ (Akkreditierungsrat 
2016c: 2). 

Die Umsetzung der Studiengangsdokumentation samt Auflagen, aber 
auch die damit verbundenen Konsequenzen, werden von den Akkreditie-
rungskommissionen und Gutachtern nur auf der Papierebene überprüft. 
Und verantwortet werden sie schon gar nicht. Eine konkrete Überprüfung 
von Lehrveranstaltungen würde offensichtlich gegen den Art. 5 Abs. 3 
Grundgesetz verstoßen. Es handelt sich letztlich nur um eine Dokumen-
tenakkreditierung, die praktisch wirkungslos bleibt. Wenn für die Studi-
engänge – sicherlich in der guten Absicht einer Qualitätssicherung – doch 
einmal konkrete, inhaltliche Auflagen gemacht werden, dann stiften sie 
oft Chaos. Dazu der nächste Punkt. 

 

2.3  Willkürliche inhaltliche Veränderungen in den Studiengängen 
 
Der Thüringer Rechnungshof hat bereits 2008 „subjektive Einflussmög-
lichkeiten der Agenturen und Gutachter – als Quelle willkürlicher Außen-
einflüsse –“ (Jahresbericht 2008: 119) bemängelt. Diese Argumentation 
ist vom Bundesverfassungsgericht im Februar 2016 bestätigt worden 
(BverfG 2016: Rn. 52). 

Die Begutachtungskriterien sind willkürlich, weil sie von den Vorlie-
ben der Mitglieder, insbesondere der jeweiligen Gutachtergruppen, aber 
auch der Akkreditierungskommissionen abhängen. Relevant sind vor al-
lem die professoralen Kommissionsmitglieder mit ihren Vorstellungen 
zur Qualität. Diese Personen wechseln aber von Akkreditierung zu (Re-) 
akkreditierung. Nach Erfahrungen an der EAH Jena sind in einer Akkre-
ditierung die Soft Skills ein entscheidendes Qualitätselement, in der 
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nächsten die Internationalisierung und im dritten Akkreditierungsverfah-
ren sind es die quantitativen Methoden. Viele Gutachter schreiben – psy-
chologisch verständlich – ihrem eigenen Fachgebiet eine fundamentale 
Bedeutung zu. Dies führt ggf. zu inhaltlichen Auflagen, entsprechende 
Veranstaltungen bzw. Module in den Studiengang aufzunehmen. Über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren mussten so in ein und demselben Studien-
gang dreimal Änderungen in der Studien- bzw. Prüfungsordnung vorge-
nommen werden, um den Vorstellungen jeweils anderer Gutachter zu ge-
nügen. Dies ist ein höchst ineffizientes Resultat, insbesondere weil die 
verschiedenen Kommissionen die Folgen ihrer willkürlichen Vorgaben 
nicht verantworten müssen. Die Probleme der praktischen Umsetzung 
(bspw. geeignetes Lehrpersonal zu finden oder zu finanzieren) bleiben 
den Fachbereichen überlassen. 

Wenn Gutachter bzw. Akkreditierungskommissionen vom Fachbe-
reich auf diese Probleme hingewiesen werden, ist die Antwort, dass man 
dann den Studiengang eben nicht anbieten kann und/oder abweichende 
Vorstellungen der letzten Kommission falsch sind. Eine mögliche Gegen-
wehr des Fachbereichs besteht darin, die Vorgaben faktisch zu ignorieren 
oder zu unterlaufen. Durch flexible, pragmatische Umbenennung von 
Modulen, phantasievolle Modul- und Lehrveranstaltungsbeschreibungen 
und geschickte Anerkennung einzelner Veranstaltungen als äquivalente 
Prüfungsleistungen lassen sich viele Vorgaben „erfüllen“. Auch dies ist 
ein inhaltsleeres, aber Ressourcen verschwendendes Window Dressing. 

Entsprechend sollte die Einheit von Entscheidungskompetenz und 
Verantwortung wieder hergestellt werden, was durch eine Rückverlage-
rung der inhaltlichen Ausgestaltung der Qualitätskriterien auf die Fachbe-
reiche erfolgen könnte. 

 

2.4  Unscharfe Qualitätskriterien 
 
Der Versuch der Akkreditierungsinstitutionen, Qualitätskriterien zu for-
mulieren, mutet recht hilflos an. Übersicht 3 enthält auszugsweise die 
Liste der Begutachtungskriterien für die Gutachter. Die Probleme der 
Qualitätsmessung werden hier offenbar. Eine zentrale Schwierigkeit ist 
die Beschränkung auf Schlagworte. Diese extrem unpräzise Bestimmung 
der Begutachtungskriterien macht eine gleiche intersubjektive Interpreta-
tion höchst unwahrscheinlich. So sollen die Studiengänge unter anderem 
die „Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement“ und die „Persön-
lichkeitsentwicklung“ der Studierenden fördern. Weiterhin werden eine 
„Wissensverbreiterung“, eine „Wissensvertiefung“ sowie die Vermittlung 
instrumenteller, systemischer und kommunikativer Kompetenzen einge-
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fordert. Fast zwangsläufig füllen die unterschiedlichen Gutachter und 
Kommissionsmitglieder diese vagen Kriterien mit unterschiedlichen In-
halten. Um endlose Diskussionen untereinander oder mit dem Fachbe-
reich zu vermeiden, sehen die Kommissionsmitglieder mitunter einen 
Ausweg darin, so ziemlich alles zu akzeptieren, was ihnen in den Gesprä-
chen und Unterlagen dazu präsentiert wird. Es muss sich nur um einiger-
maßen plausible Darstellungen handeln. Qualitätssicherung wäre aber 
auch das nicht. Lediglich im Fall einiger formaler Kriterien ist die Einhal-
tung oder Nicht-Einhaltung für alle Gutachter eindeutig. 
 
Übersicht 3: Kriterien der Qualitätsbeurteilung 

Kriterium Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

 Wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung 

 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen 

 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  

 Befähigung zur Persönlichkeitsentwicklung 

Kriterium Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem 

 Wissensverbreiterung 

 Wissensvertiefung 

 Instrumentale Kompetenz 

 Systemische Kompetenzen 

 Kommunikative Kompetenzen 

 Bezeichnung der Abschlüsse 

Kriterium Studiengangskonzept 

 Vermittlung von Fachwissen sowie fachliche, methodische und  
generische Kompetenzen 

 Kombination der einzelnen Module im Studiengangskonzept ist stimmig 

 Das Studiengangskonzept sieht adäquate Lehr‐ und Lernformen vor 

Kriterium Studierbarkeit 

 Geeignete Studienplangestaltung 
 Angabe der studentischen Arbeitsbelastung 
 Betreuungsangebote sowie fachliche und überfachliche Studienberatung 

Quelle: ZeVA (2016) 

 
Interessant ist in diesem Kontext auch ein Vergleich zwischen den Aus-
führungen der Akkreditierungsinstitutionen einerseits und den Fachpubli-
kationen zur empirischen Qualitätsmessung an Hochschulen andererseits. 
Unbestritten wird die „Qualität der Hochschulausbildung“ in der Wissen-
schaft als extrem vieldimensional und komplex aufgefasst. Zu berück-
sichtigende Stakeholder sind: Studierende, Mitarbeiter, Professoren, Lan-
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desregierungen, Öffentlichkeit und Unternehmen. Jede dieser Gruppen 
verfolgt ein eigenes Zielbündel. Nicht alle diese Ziele dürften zueinander 
konfliktfrei sein. Zudem handelt es sich bei der Hochschulausbildung um 
zum Teil interdependente Prozesse von Forschung und Lehre. Hinzu 
kommt die Vielzahl von unterschiedlichen Fachgebieten, die ein großes 
Maß an fachspezifischen Aspekten aufweisen. Zwangsläufig existiert da-
mit bei der empirischen Erfassung und Messung von „Qualität“ ein brei-
tes Spektrum von konkurrierenden Ansätzen und (umstrittenen) methodi-
schen Problemen. Die (scheinbare) Lösung besteht darin, auf konsensfä-
hige (aber nichtssagende) Allgemeinplätze auszuweichen. Dies illustriert 
die Beschreibung des Studiengangs Biologie an der Universität Göttin-
gen. Hier  

„…wird ein breites Spektrum an formalen Lehrveranstaltungen angeboten, 
damit Studierende sowohl ihre Persönlichkeit entwickeln als auch die Rele-
vanz ihres naturwissenschaftlichen Fachwissens für aktuelle Fragestellungen 
verstehen, ein Verständnis für Nachhaltigkeit, Gesellschaft sowie Diversität 
entwickeln und somit einen nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag leisten 
können.“ (Universität Göttingen 2016).1 

 

2.5  Fehlender empirischer Nutzennachweis 
 
Die von den Akkreditierungsinstitutionen genannten Erfolge bei der Stu-
diengangsqualität sind reine Behauptungen. Es existiert nach unserem 
Kenntnisstand keine einzige empirische Untersuchung zur Frage, ob und 
in welchem Ausmaß die Akkreditierung von Studiengängen zur Quali-
tätssicherung oder gar -verbesserung beigetragen hätte. Vor dem Hinter-
grund der anfallenden Kosten ist dies bemerkenswert. Im Rahmen einer 
evidenzbasierten Wissenschafts- und Hochschulpolitik sollten Maßnah-
men immer auch daraufhin überprüft werden, welche realen Wirkungen 
sie entfalten (Wissenschaftlicher Beirat BMBF 2013). 

Die empirische Überprüfung setzt aber voraus, dass hinreichend klar 
definierte Kriterien vorhanden sind. In der wissenschaftlichen Literatur 
besteht der Konsens, dass genau diese Prämisse auf das System der 
Hochschulausbildung nicht zutrifft. Es existiert in den Publikationen zur 
„Qualitätssicherung im Hochschulbereich“ lediglich die gemeinsame 
Auffassung, dass „Qualität“ ein komplexes und relationales Konstrukt 

                                                           
1 Schließlich existiert der Einwand, dass das Peer-Review-Verfahren der Akkreditierung als 
Instrument der Qualitätssicherung doch in der Wissenschaft üblich sei. Er verkennt aber die 
fundamentalen Unterschiede zwischen dem Peer Review bspw. einer Publikation in einer 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift und dem Peer Review einer Akkreditierung (genauer da-
zu Stoetzer/Watzka 2017). 



die hochschule 2/2016 124 

darstellt (Steinhardt et al. 2016: 2, 11). Auch international zeigt sich eine 
sehr hohe Heterogenität bei der Definition und Überprüfung von „Hoch-
schulqualität“ (siehe als frühes Beispiel Yorke 1992 und aktuell Lopez et 
al. 2016). 

Der Vorsitzende des Akkreditierungsrats verweist in diesem Kontext 
darauf, dass die Hochschulen eigene Vorstellungen für die Begutachtung 
einbringen können, sofern sie damit die Akkreditierungsregeln nicht ver-
letzen (Akkreditierungsrat 2016c). Implizit wird mit dieser Aussage ein-
gestanden, dass es keine klar definierbaren Kriterien für die Qualität oder 
für den Prozess ihrer Sicherung gibt. Das ganze Verfahren läuft unter 
dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ und nach dem „Prinzip Hoffnung“: Ir-
gendwie wird ist es doch wohl die Qualität fördern, wenn man sich mit 
den Agenturen zusammensetzt und darüber redet. Gerade weil eine wirk-
same Qualitätskontrolle durch das System der Akkreditierung sehr zwei-
felhaft ist, ist eine Evaluation seiner tatsächlichen Nutzeffekte erforder-
lich (Stoetzer/Watzka 2017). 

 

3.  Fazit  
 
Die erheblichen Kosten sind per se noch kein hinreichendes Argument, 
das deutsche Akkreditierungssystem abzulehnen. Sie wären eventuell ge-
rechtfertigt, wenn die Akkreditierung zu deutlichen Qualitätsverbesserun-
gen geführt hätte oder führen könnte. 

Hier aber liegen die fundamentalen Schwächen des Akkreditierungs-
systems. Auf einer übergeordneten, konzeptionellen Ebene der Hoch-
schul-Qualitätsforschung zeigen die vorliegenden wissenschaftlichen Pu-
blikationen, wie problematisch die Definition von präzisen, hinreichend 
konsensfähigen Qualitätskriterien für Studiengänge ist. Diese wären aber 
Voraussetzung für ihre valide (Mindest-)Qualitätsevaluierung. 

Auf der praktischen Ebene wird im deutschen Akkreditierungssystem 
die Qualität als Summe zahlreicher Qualitätskriterien gesehen. Diese ha-
ben aber im Wesentlichen nur den Charakter von Schlagworten, bleiben 
also völlig unbestimmte Begriffe ohne hinreichend klare Inhalte. Es wird 
dabei nicht einmal mehr der Versuch unternommen, die jeweiligen Unter-
grenzen der Kriterien, das heißt die zu prüfende Mindestqualität, zu defi-
nieren. 

Darüber hinaus genügen die vorhandenen empirischen Belege zum 
Nutzen der Akkreditierung den Standards einer evidenzbasierten empiri-
schen Untersuchung eindeutig nicht. Was vorliegt, sind vereinzelte sub-
jektive Einschätzungen der Beteiligten („Anecdotical Evidence“), eine 
stereotype Wiederholung von Behauptungen und methodisch unzulängli-
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che Umfragen (siehe bspw. AQUAS 2013). Methodisch valide Analysen 
der Akkreditierung beschäftigen sich entweder nicht mit der Überprüfung 
des Nutzens (Steinhardt et al. 2016) oder bestätigen obige Einschätzung: 
„The document analysis has shown, however, that some of the quality 
criteria cannot be assessed by programme accreditation“ (Suchanek et al. 
2012: 18). 

Im Ergebnis reduziert sich die Qualitätsprüfung auf die „Dokumenta-
tionsqualität“, die völlig unabhängig von der realen Ergebnisqualität in 
den bürokratischen Prozessen ein Eigenleben führt. Die Ausführungen 
zur Qualität von Studiengängen des Akkreditierungsrates und der Agen-
turen vermeiden peinlichst jeden klaren Bezug auf quantifizierbare Krite-
rien. Dies ist kein Zufall: Nur durch wolkige Unbestimmtheit der be-
schworenen Qualitätssicherung lässt sich die Illusion aufrechterhalten, 
man hätte sich auf Qualitätskriterien (über formale Aspekte oder Allge-
meinplätze hinaus) geeinigt und könnte diese überprüfen. 

Schließlich: Nicht nur die Mehrheit der Hochschullehrer, auch die Be-
fürworter der Akkreditierung konzedieren, dass es so wie bisher jeden-
falls nicht weitergehen kann. Auch die gemeinsame Erklärung der KMK 
und HRK vom Juli 2016 zeigt im Hinblick auf das ECTS-System, dass 
eine größere Flexibilität im Rahmen des Bologna-Prozesses notwendig ist 
(KMK/HRK 2016). Ein optionaler Charakter der Akkreditierung an Stel-
le der Zwangs-Akkreditierung kann hier ein wichtiger Baustein sein. Ob 
neben der Aufsicht durch das Ministerium auch eine externe Akkreditie-
rung greifen soll, liegt dann im Ermessen der Hochschule (Janz 2013). So 
schlagen auch Nickel/Ziegele (2012) in einem Positionspapier des CHE 
vor, die Zwangsakkreditierung durch ein Audit zu ersetzen, das nicht 
Mindestqualität überprüft, sondern eine Beratungsfunktion hat. 
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